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2. Versichertes Objekt

2.1 Police
Die Versicherung der Gebäude umfasst die Gebäude selbst  
und die zu deren Benützung erforderlichen Einrichtungen (exkl.  
betrieblicher Einrichtungen). Das versicherte Gebäude ist in der 
Police aufgeführt. Aus der Umschreibung in der Police geht her-
vor, wie das versicherte Gebäude zurzeit bzw. seit der letzten 
GVB-Gebäudeschätzung genutzt wird. Bauliche Erzeugnisse aus-
serhalb des Gebäudes wie Mauern, Geländer, Treppen, Brunnen, 
Schwimmbecken, Stützmauern usw. können freiwillig bei der 
GVB versichert werden, sofern dies ausdrücklich gewünscht 
wird. In diesem Fall sind die mitversicherten gebäudeähnlichen 
Einrichtungen in der Police aufgeführt. 

2.2 Abgrenzung Gebäude/Fahrhabe
Mit dem Gebäude sind alle ortsgebundenen, gebäudevollen-
denden Einrichtungen versichert, die dem Gebäudeeigentümer 
gehören und die mit dem Gebäude fest verbunden sind. Als fest 
verbunden gilt eine Einrichtung, wenn sie, ohne selbst Schaden 
zu nehmen oder ohne Beschädigung des Gebäudes oder eines 
Gebäudeteils, nicht entfernt werden kann. Versichert sind na-
mentlich:
– �alle Einrichtungen, die dem umbauten Raum dazu verhelfen, 

benützbar zu sein, wie Türen, Treppen, Aufzüge, Fenster,  
Fensterläden, Storen, Bodenbeläge aller Art 

– �die der Beheizung, Belüftung und Klimatisierung des Raumes 
dienenden Einrichtungen

– �die der Beleuchtung des Raumes dienenden Einrichtungen
– �die sanitären Einrichtungen
– �die zentralen Energieerzeugungs- und Verteilanlagen für 

Dampf, Druckluft, Elektrizität, Gas und Vakuum, einschliesslich 
der dazugehörenden Zu- und Ableitungen

– die Ver- und Entsorgungsanlagen

2.3 Bauart
Die GVB unterscheidet massive und nicht massive Gebäude. Ein 
Gebäude gilt als massiv, wenn mindestens 80% der Umfassungs
wände, der Tragkonstruktion, der Decken und Dachflächen aus 
nicht brennbaren Materialien bestehen.  

3. Versicherungswert

3.1 Gebäudeversicherung
Das Gebäude ist zum in der Police aufgeführten Versicherungs-
wert versichert. Der Versicherungswert wird unter Einbezug er-
fahrener Baufachleute von der GVB festgesetzt. Die versicherten 
Gebäude sollen wertrichtig, d. h. weder über- noch unterversi-
chert, versichert sein.

Der ermittelte Versicherungswert entspricht in der Regel dem 
Neuwert des Gebäudes. D. h. der Versicherungswert entspricht 
dem Kostenaufwand für die Wiederherstellung des Gebäudes  
in gleicher Grösse, im gleichen Ausbaustandard und zur gleichen 
Nutzung. Im Teilschadenfall werden normalerweise die Wieder-
herstellungskosten vergütet. Der Versicherungswert dient als 
Grundlage für die Berechnung im Schadenfall.
Die GVB unterscheidet zwischen verschiedenen Wertarten. 
Die Wertart definiert die Art und Weise, wie der Versicherungs-
wert im Falle eines Schadens zu interpretieren ist. Dabei wird 
zwischen Neuwert, reduziertem Neuwert, fester Versicherungs-
summe, vereinbarter Versicherungssumme und Abbruchwert 
(entsprechende Details werden auf der Police ausführlich dar
gelegt) unterschieden. Namentlich bei schlecht unterhaltenen, 
leerstehenden und zum Abbruch bestimmten Gebäuden oder 
wenn Präventionsauflagen nicht erfüllt werden, kann von der 
Wertart Neuwert abgewichen und eine andere Wertart verein-
bart und/oder nach wiederholtem Schadenfall ein individueller 
Selbstbehalt verfügt werden. 

Der Versicherungswert eines Gebäudes ist nicht zu verwechseln 
mit dem amtlichen Wert. Der amtliche Wert wird durch staatli-
che Organe erhoben und dient fiskalischen Zwecken.

3.2 Bauversicherung
Der auf der Bauversicherungspolice aufgeführte Bauversiche-
rungswert basiert auf dem der GVB eingereichten Kostenvoran-
schlag oder auf der gemeldeten Bausumme. Dabei sind Beträge, 
die nicht das Gebäude betreffen, wie Aufwendungen für das 
Bauland, Umgebungs- und Erschliessungsarbeiten sowie öffent-
liche Gebühren, unberücksichtigt.

Die GVB Bauversicherung erfolgt zu steigendem Wert und  
wird grundsätzlich durch die in der Police aufgeführte Bauver
sicherungssumme begrenzt. Gebäudeteile und Einrichtungen 
sind vom Zeitpunkt an versichert, da sie eingebaut oder sonst 
mit dem Gebäude dauernd verbunden sind.
Bauliche Erzeugnisse ausserhalb des Gebäudes wie Mauern,  
Geländer, Treppen, Brunnen, Schwimmbecken, Zisternen,  
Stützmauern usw. sind mitversichert, sofern diese auf der Police 
vermerkt sind.
Die Bauversicherung erstreckt sich auf die Zeit vom gemeldeten 
Baubeginn bis zum Inkrafttreten der ordentlichen Gebäudever
sicherung.

�

Nicht mit dem Gebäude versichert sind die betrieblichen 
Einrichtungen gewerblicher, industrieller und landwirt-
schaftlicher Anlagen (wie Maschinen, Apparate und  
Leitungen) einschliesslich der zugehörigen baulichen Ein-
richtungen (wie Fundamente, Sockel, Fördereinrichtungen 
und Behälter), die mit betrieblichen Einrichtungen ein  
zusammenhängendes Ganzes bilden. Dabei ist unerheblich, 
ob und wie die betrieblichen und die zugehörigen Einrich-
tungen eingebaut sind. 

Fahrhabe ist nicht versichert.

Achtung 
Gesetzliche Grunddeckung 
für Feuer- und Elementarschäden

GVB Standard
Grund-
versicherung

Verzinsung der Schadenzahlung

Umgebungs-
schäden Präventive Sofortmassnahmen

Marder-, Nager- und Insektenschäden

Vandalismusschäden

Höhere Räumungskosten-Entschädigung

Neuwertdeckung ohne Altersabzüge 

Bauversicherung bis CHF 50 000.–

Kein Selbstbehalt

GVB Plus
Umgebungs
versicherung

GVB Top 
Erweiterte 
Objektversicherung

GVB PlusTop
Kombinierte Umgebungs- und Objekt-
versicherung

Detaillierte Angaben finden Sie auf den Seiten 6–8

1.2 Bauversicherung
Vom Beginn der Bauarbeiten an muss bei der GVB separat eine 
Bauversicherung abgeschlossen werden. 

1.3 Produkteübersicht

1. Produkte und Leistungen im Überblick

1.1 Gebäudeversicherung
Im Kanton Bern ist Ihr Gebäude bei der Gebäudeversicherung 
Bern (GVB) gegen Feuer- und Elementarschäden versichert, und 
zwar zu einer gesetzlichen Minimaldeckung. Mit den freiwilligen 
Zusatzversicherungen GVB Plus und GVB Top bietet die GVB 
noch mehr finanzielle Sicherheit.

Gebäudeversicherung
Varianten/Produkte

Bauversicherung
Varianten/Produkte
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4. Versicherte Gefahren

4.1 Feuerschäden
Die Feuerversicherung deckt Schäden, die entstanden  
sind durch: 
– Feuer
– Rauch oder Hitze
– Blitzschlag (mit oder ohne Zündung)
– �Elektrische Überspannung als Folge von Blitzschlag oder  

Elementarereignissen
– Explosion
– Meteore

Achtung 

Folgende Schäden sind durch die Elementarschaden
versicherung nicht gedeckt:
– �Schäden infolge Rückstau aus Abläufen im Innern des 

Gebäudes (hierzu gehören insbesondere auch Licht-
schächte, Kellerhalsentwässerungen, Sickerleitungen, 
Abläufe und Rinnen unmittelbar vor dem Gebäude) oder 
wegen Eindringens von Grundwasser

– �Schäden durch Wasser, das – gleichgültig aus welcher 
Ursache – aus Wasserleitungen oder daran angeschlos-
senen Einrichtungen ausgeflossen ist

– �Wasserleitungsbrüche und Frostschäden an Wasserlei-
tungen innerhalb oder ausserhalb des Gebäudes

– �Schäden durch blosses Eindringen von Regen oder 
Schmelzwasser in oberen Stockwerken, z. B. durch das 
Dach, über den Balkon oder dessen Abläufe

– �Wasserinfiltration durch undichte Gebäudehülle (bau-
licher Mangel)

– �Schäden, die nicht auf eine Einwirkung von ausserge-
wöhnlicher Heftigkeit oder die auf fortgesetztes Ein
wirken zurückzuführen sind, wie beispielsweise Berg-
druck, Bodensenkung (vertikale Bodenbewegung), 
Feuchtigkeits- und Frosteinwirkungen sowie Verwitte-
rung

– �Schäden, die voraussehbar waren und deren Entstehen 
durch rechtzeitige, zumutbare Massnahmen hätten ver-
hindert werden können. Beispielsweise Schäden infolge 
schlechten Baugrundes, ungeeigneter Fundamente,  
Arbeiten oder Konstruktionen, die nicht nach den Re-
geln der Baukunst erfolgt sind bzw. erstellt wurden oder 
infolge mangelhaften Gebäudeunterhaltes

4.2 Elementarschäden
Als Elementarschäden gelten Schäden, die verursacht wurden 
durch:
– Sturmwind 
– Hagel
– Hochwasser und Überschwemmung
– Steinschlag, Felssturz
– Erdrutsch
– Schneedruck und -rutsch
– Lawinen

Als Sturmwind gilt Wind mit einer Geschwindigkeit von mind. 
63 km/h (im Zehnminutenmittel), der in der Umgebung zahl-
reiche weitere Gebäude beschädigt. Schäden im Gebäudeinnern 
können nur dann übernommen werden, wenn sie eine direkte 
Folge der durch den Sturm beschädigten Gebäudehülle sind.

Als Hochwasser- und Überschwemmungsschäden gelten Schäden, 
die durch ebenerdig von aussen in das Gebäude eingedrungenes 
Oberflächenwasser durch Öffnungen, welche für den ordent-
lichen Gebrauch des Gebäudes nötig sind (Türen, Fenster usw.), 
entstehen. Grundwasserschäden an Gebäuden sind nur gedeckt, 
wenn ein völlig ausserordentliches Hochwasserereignis die 
Grundwassersituation in einem Gebiet so massiv verändert, dass 
gehäuft Grundwasser in zahlreiche Gebäude eintritt und diese 
beschädigt.

Als Erdrutsch gilt das natürliche, unaufhaltsame Abrutschen  
von Erdreich in geneigtem Gelände. Ein Erdrutsch wird vermutet, 
wenn in der Umgebung des versicherten Gebäudes zum Zeit-
punkt des Schadeneintrittes namentlich weitere Gebäude be-
schädigt wurden, Risse und Brüche im Erdreich entstanden sind 
oder Bäume, Masten oder Zäune schräg gestellt wurden.

Es besteht keine Deckung für Schäden durch Holz
schädlinge oder Hausschwamm.

Achtung 

Achtung 

4.3 Erdbebenschäden
Erdbebenschäden sind grundsätzlich nicht versichert. Die GVB 
gehört dem Schweizerischen Pool für Erdbebendeckung an. 
Dieser erbringt Leistungen, wenn das Erdbeben mindestens die 
Stärke VII auf der Europäischen Makroseismischen Skala EMS-98 
erreicht (vgl. Ziff. 5.1f). 

4.4 Terror-, Unruhe- und Vandalismusschäden
Gebäude sind begrenzt gegen Terror, Unruhe und Vandalismus 
versichert (vgl. Ziff. 5.1b und 5.7). 
Als Terrorschäden gelten Feuer- und Explosionsschäden sowie 
Sachbeschädigungen an Gebäuden, bei denen feststeht, dass  
sie durch Einzelne oder Gruppen, mit der Absicht durch derar-
tige Gewaltakte politische, religiöse, ethische, ideologische oder 
ähnliche Ziele zu verwirklichen, verursacht worden sind. 
Als Unruheschäden gelten Feuer-, Rauch-, Hitze- und Explosions-
schäden sowie Sachbeschädigungen an Gebäuden, die während 
Ausschreitungen aller Art, d. h. während grösserer Personenan-
sammlungen, entstanden sind. 	
Als Vandalismusschäden gelten Schäden an der Gebäudehülle, 
die durch Einzelpersonen oder kleine Gruppen einzig mit dem 
Ziel, eine böswillige Sachbeschädigung zu bewirken, verursacht 
werden. 

4.5 Marder-, Nager- und Insektenschäden
Als Marder-, Nager- und Insektenschäden gelten Schäden an  
Gebäuden, welche durch Marder, Nager oder Insekten verur
sacht werden.

Nicht vergütet werden Schäden, die durch Abnützung bei 
ordentlicher Erfüllung des Zwecks eines Gebäudes oder 
Gebäudeteils entstanden sind.
Nicht vergütet werden ferner Schäden, die nicht infolge 
plötzlicher und unfallmässiger Einwirkung von Rauch, 
Hitze oder die durch bestimmungsgemässen Einsatz bzw. 
Gebrauch von Feuer- und Rauchquellen entstanden sind. 
Schäden durch herabstürzende Flugzeuge werden nur 
vergütet, wenn kein Dritter hierfür ersatzpflichtig ist.
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5. �Entschädigungen im Schadenfall  
und ergänzende Leistungen

5.1a Feuer- und Elementarschäden
Bei einer Zerstörung des Gebäudes bildet der Versicherungswert 
die obere Begrenzung der Entschädigungsleistung; wiederver-
wendbare Restwerte werden angerechnet. Bei beschädigten  
Gebäuden werden grundsätzlich die Kosten für die Wiederher-
stellung vergütet. Im Rahmen der Neuwertdeckung werden  
Altersentwertungen eines Gebäudes von weniger als 40 % bei 
der Entschädigung für die Wiederherstellung des Gebäudes 
nicht berücksichtigt. Verzichtet der Eigentümer auf eine Wieder-
herstellung, kann eine Minderwert- oder Nichtaufbauentschä
digung ausgerichtet werden. 
Für Schäden, die nicht behoben werden können oder deren  
Behebungskosten in einem offensichtlichen Missverhältnis zur 
Beschädigung stehen, wird eine angemessene Minderwertent-
schädigung vergütet.

5.1b Terror- und Unruheschäden
Im Schadenfall wird pro Gebäude und Ereignis ein Selbstbehalt 
von 10 % der Schadensumme, jedoch mindestens CHF 2000.–, 
berechnet. Zudem sind die gesamten Entschädigungen für Ter-
ror- und Unruheschäden pro Kalenderjahr auf CHF 100 Millionen 
begrenzt.

5.1c Schutzkosten nach Schadenfall
Die GVB vergütet die Kosten der Massnahmen, die zum Schutz 
noch vorhandener Gebäudeteile erforderlich sind. Dienen die 
Vorkehrungen nicht nur dem Schutz der Überreste des Gebäu-
des oder eines Gebäudeteiles, so vergütet die GVB nur die die-
sem Interesse entsprechenden Kosten.

5.10 Neuwertversicherung ohne Altersabzüge
Bei der GVB Standard- und der GVB Plus-Deckung können im 
Schadenfall für beschädigte Bauteile Alters- und Unterhaltsabzü-
ge gemacht werden, sofern die Altersentwertung mehr als 40 %  
beträgt (Art. 26 GVG). Mit der GVB Top- und GVB PlusTop-Deckung 
wird bei normal unterhaltenen Objekten auf solche Abzüge ver

5.1d Räumungskosten 
Die GVB übernimmt die erforderlichen Abbruch- und Räumungs-
kosten, soweit sie das Gebäude betreffen, höchstens bis 10 % 
der Schadensumme. 

5.1e Schäden an Kulturen 
Die GVB bezahlt Schäden an Kulturen, sofern diese bei der  
Bekämpfung eines Feuerschadenereignisses entstanden sind, 
höchstens jedoch bis 5 % der Schadensumme.

5.1f Erdbebenschäden
Pro Gebäude und Ereignis wird ein Selbstbehalt von 10 % der 
Versicherungssumme, jedoch mindestens CHF 50 000.–, in  
Abzug gebracht. Die freiwillige Gesamtentschädigung für Erd

bebenschäden ist auf CHF 2 Milliarden pro Ereignis beschränkt;  
für ein zweites Erdbeben im gleichen Jahr stehen weitere 
CHF 2 Milliarden zur Verfügung. Massgebend sind die Statuten 
des Schweizerischen Pools für Erdbebendeckung.

5.5 Umgebungsversicherung
Die Umgebungsversicherung umfasst die Wiederherstellung der 
baulichen Erzeugnisse auf der Hausparzelle ausserhalb des Ge-
bäudes (unmittelbarer Hausumschwung ohne landwirtschaftlich 
genutzte Flächen und Kulturen). Darin eingeschlossen sind: 
Schlamm- und Schutträumung sowie Anhumusierung und  

5.7 Vandalismusschäden
Die freiwillige Zusatzversicherung GVB Top bzw. GVB PlusTop 
entschädigt pro Kalenderjahr und Objekt höchstens 1 % der Ver-
sicherungssumme, jedoch maximal CHF 5000.–.

5.6 Marder-, Nager- und Insektenschäden
Die freiwillige Zusatzversicherung GVB Top bzw. GVB PlusTop 
entschädigt pro Kalenderjahr und Objekt höchstens 1 % der  
Versicherungssumme, jedoch maximal CHF 5000.–.

5.4 Begrenzte Deckung für präventive Sofortmassnahmen
GVB Top und GVB PlusTop decken die Kosten für geeignete  
Sofortmassnahmen auf der Hausparzelle zur Verhütung oder 
Verminderung von unmittelbar bevorstehenden Gebäudeschä-
den wegen Überschwemmung, Steinschlag oder erheblicher

5.9 Kostenlose automatische Bauversicherung
GVB Top und GVB PlusTop decken wertvermehrende Investitionen 
nach der Schatzung automatisch bis zu 10 % der Versicherungs-
summe, jedoch maximal CHF 50 000.– pro versichertes Objekt. 

	  

Schneefälle. GVB Top und GVB PlusTop decken dabei pro  
Kalenderjahr und Objekt höchstens 1 % der Versicherungs
summe, jedoch maximal CHF 5000.–.

Eine spezielle Meldung solcher kleinerer Investitionen ist nicht er-
forderlich.

zichtet. Es besteht keine Deckung für vorbestehende, nicht 
durch das schädigende Ereignis ausgelöste Schäden. Bei einer 
Änderung von Neuwert auf eine andere Wertart (z.B. reduzierter 
Neuwert, feste Summe, vereinbarte Summe, Abbruchwert) wird 
die GVB Top-Deckung automatisch aufgehoben.

Bepflanzung auf der Hausparzelle nach Feuer- und Elementar-
schäden. Hagelschäden an der Bepflanzung sind jedoch ausge-
schlossen. Die Entschädigung der Umgebungsversicherung ist 
auf maximal 5 % der Gebäudeversicherungssumme beschränkt.

Gesetzliche Grunddeckung 
für Feuer- und Elementarschäden

GVB Standard
Grund-
versicherung

Verzinsung der Schadenzahlung

Umgebungs-
schäden Präventive Sofortmassnahmen

Marder-, Nager- und Insektenschäden

Vandalismusschäden

Höhere Räumungskosten-Entschädigung

Neuwertdeckung ohne Altersabzüge 

Bauversicherung bis CHF 50 000.–

Kein Selbstbehalt

GVB Plus
Umgebungs
versicherung

GVB Top 
Erweiterte 
Objektversicherung

GVB PlusTop
Kombinierte Umgebungs- und Objekt-
versicherung

5.8 Räumungskosten
Für GVB Top- und GVB PlusTop-versicherte Gebäude beträgt die 
maximale Entschädigung für Räumungskosten 20 %.

5.3 Verzinsung der Entschädigung
Nach Abschluss einer Zusatzdeckung wird die Schadensumme  
ab Schadeneintritt bis zur Auszahlung während längstens dreier 
Jahre zum marktüblichen Zinssatz für 1. Hypotheken verzinst. 

Der Zinssatz wird jeweils auf den 1. Januar festgelegt und gilt  
für ein Jahr.

5.2 Wegfall Selbstbehalt
Nach Abschluss einer Zusatzdeckung wird kein Selbstbehalt bei 
Feuer- und Elementarschäden geltend gemacht (der Selbstbehalt 
in der Erdbeben-, Terror- und Unruheversicherung bleibt beste-

hen). Bei der GVB Standard-Deckung beträgt der Selbstbehalt 
bei Elementarschäden 10 % der Schadensumme, mindestens  
CHF 100.–, maximal CHF 1000.–. 

Dieser Produktbestandteil kann nach wiederholtem Elementar-
schaden wegbedungen werden.

�

Die GVB vergütet die zur Schadenbehebung erforderlichen 
Aufwendungen grundsätzlich inkl. Mehrwertsteuer. Bei 
Vorsteuerabzugsberechtigten wird der Vorsteuerabzug, der 
gegenüber der Steuerverwaltung geltend gemacht werden 
kann, in Abzug gebracht.
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6. Was tun im Schadenfall?

6.1 Sofortmassnahmen
– �Ordnen Sie provisorische Schutzmassnahmen an, um  

weitere Schäden zu verhindern.
– Fotografieren Sie Ihren Schaden.
– ����Reichen Sie unverzüglich eine Schadenmeldung bei der 
   GVB ein. 

Online: www.gvb.ch, Rubrik Online-Dienste
Telefonisch: Kundencenter Telefon 0800 666 999
Schriftlich: Formulare erhalten Sie beim GVB-Schätzungs-	

   experten Ihrer Region oder bei der GVB in Ittigen.
– �Holen Sie für alle Gebäudeteile, die repariert oder ersetzt wer-

den müssen, Unternehmerofferten ein.

6.2 Weitere Massnahmen bei
Feuerschäden
– �Lassen Sie kleinere Schäden in der Gebäudehülle sofort  

beheben, um weitere Schäden zu verhindern (eindringendes 
Wasser!).

– �Lassen Sie bei grösseren Schäden in der Gebäudehülle die  
Öffnungen provisorisch schliessen.

– �Veranlassen Sie raschmöglichst Aufräum-, Reinigungs- und 
Trocknungsarbeiten (in geschlossenen Räumen mit Entfeuch-
tungs- und Trocknungsapparaten).

– �Entsorgen Sie beschädigte Gebäudeteile, Einrichtungen und 
Gegenstände erst nach der Besichtigung durch den GVB- 
Schätzungsexperten. 

Sturm- und Hagelschäden
– �Lassen Sie kleinere Dach- und Fensterschäden sofort beheben, 

um weitere Schäden zu verhindern (eindringendes Wasser!).
– �Lassen Sie bei grösseren Schäden das Dach provisorisch zu

decken.
Überschwemmungsschäden
– �Veranlassen Sie raschmöglichst Trocknungs- und Reinigungs

arbeiten (in geschlossenen Räumen mit Entfeuchtungs- und 
Trocknungsapparaten).

– �Entsorgen Sie beschädigte Gebäudeteile, Einrichtungen  
und Gegenstände erst nach Besichtigung durch den GVB-
Schätzungsexperten.
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7. Pflichten des Versicherungsnehmers

7.1 Bauversicherung, wertvermehrende Aufwendungen
Für Neu-, An-, Aus- und Umbauten sowie Erneuerungen eines 
Gebäudes ist ab Beginn der Bauarbeiten bei der GVB eine Bau-
versicherung abzuschliessen. Auch bei anderen wertvermeh-
renden Aufwendungen ist eine Meldung an die GVB notwendig, 
um im Schadenfall Unterversicherungsabzüge zu vermeiden.
Erfährt ein Bauvorhaben gegenüber den eingereichten Unterla-
gen wesentliche Änderungen, so ist auch dies der GVB umge-
hend zu melden. Als wesentliche Änderungen gelten zusätzliche 
Anbauten, ein bedeutend verbesserter Ausbau, eine nach-
trägliche Änderung der Zweckbestimmung sowie die erhebliche 
Überschreitung des Kostenvoranschlags.

7.2 Gefahrerhöhende Tatsachen
Umstände, die das Schadenrisiko eines Gebäudes verändern  
(z. B. durch ein andere Nutzung) sind der GVB innert Monatsfrist 
zu melden. Wird diese Meldung unterlassen, kann die GVB im 
Schadenfall die Entschädigung kürzen.

8. Allgemeine Informationen

8.1 Baukostenindex
Der Baukostenindex ist eine Richtzahl für die Veränderungen  
der Baukosten im Kanton Bern seit 1972 (Index 100 Punkte).  
Der jeweils gültige Baukostenindex stellt die Abweichung der 
Baukosten gegenüber denjenigen im Jahr 1972 dar. Sofern sich 
die Baukosten seit der letzten Anpassung um mehr als 5 % ver-
ändert haben, passt die GVB die Versicherungswerte an, um die 
Gefahr einer Unterversicherung zu vermeiden. In der Police sind 
der gegenwärtig massgebende Versicherungswert und der dazu-
gehörende Index ersichtlich. Der Index vermag Mehrwerte, wie 
sie durch Ausbau, Umbau oder Erweiterung von Gebäuden 
entstehen, nicht auszugleichen.

8.2 Prämiensätze
Die angewendeten Prämiensätze sind dem Tarif vom 1. Januar 
2005 zu entnehmen. Die Prämien werden in Promille (‰) der 
Versicherungssumme angegeben.
 

7.3 Schadenmeldung
Nach Eintritt eines Schadens sollte möglichst umgehend eine 
Schadenmeldung an die GVB erfolgen. Bei bereits erfolgter 
Schadenbehebung kann die GVB die Entschädigung kürzen oder 
verweigern.

7.4 Rettungspflicht
Der Eigentümer ist verpflichtet, nach Eintritt eines Schaden
ereignisses dafür zu sorgen, dass der Schaden möglichst klein 
gehalten werden kann. Wird diese Schadenminderung unter
lassen, kann die GVB die Entschädigung kürzen.

7.5 Objektschutzmassnahmen
Der Eigentümer ist angehalten, Massnahmen zum Schutz des 
Gebäudes vor Feuer- und Elementarschäden zu treffen. Massge-
bend hierfür sind Forderungen und Empfehlungen der GVB, 
welche im Rahmen des Baubewilligungsverfahrens, der Feuer-
schau, der Gebäudeschätzung und nach einem Schadenfall 
konkretisiert werden.

Diese Prämiensätze werden unter Umständen durch individuelle 
Risikozuschläge bei erhöhter Feuer- und/oder Elementarschaden-
gefährdung infolge Nutzung oder Exposition erhöht.

8.3 Abgaben und Steuern
Die Versicherungsprämie beinhaltet Präventions- und Interven
tionsaufwendungen von ca. 16 % und die eidg. Stempelsteuer 
von 5 %. Die GVB-Versicherungsprämie ist mehrwertsteuerfrei.

8.4 Ergänzungen zu GVB Plus, GVB Top und GVB PlusTop
Die Zusatzdeckungen werden im Rahmen einer Jahrespolice  
abgeschlossen. Nach Ablauf der Police erneuert sich der Vertrag 
automatisch um ein weiteres Jahr. Die Grund- und Zuschlags
prämiensätze können unabhängig vom Bestehen einer Zusatz
deckung jederzeit durch die GVB angepasst werden. Für Schäden, 
die vor Abschluss der Zusatzversicherung eingetreten sind, gilt 
die Zusatzversicherung nicht.

Die Zusatzdeckung kann von beiden Parteien gekündigt werden:
– spätestens drei Monate vor Vertragsende
– nach jedem Schadenfall (Art. 42 VVG)
 
GVB PlusTop umfasst die Zusatzdeckungen von GVB Plus und 
GVB Top, sie werden unabhängig voneinander einzeln verein-
bart.

8.5 Massgebendes Recht
Verbindlich für das Versicherungsverhältnis sind das Gesetz über 
die Gebäudeversicherung vom 6. Juni 1971 (vgl. www.gvb.ch, 
Rubrik «Über uns», «Rechtsgrundlagen»), die dazu erlassenen 
Ausführungsbestimmungen sowie ergänzend das Bundesgesetz 
über den Versicherungsvertrag. Die vorliegenden Ausführungen 
enthalten nur einen Auszug aus diesen Erlassen und sind nicht 
vollständig. 

Diese Allgemeinen Versicherungsbedingungen ersetzen alle 
vorangegangenen Versionen.

Prämien- Bauart Bauart
sätze massiv nicht massiv
GVB Standard 0,34 ‰ 0,66 ‰
GVB Plus 0,44 ‰ 0,76‰
GVB Top 0,49‰ 0,81‰
GVB PlusTop 0,54‰ 0,86 ‰
Bauversicherung 2⁄3 der GVB Standard-Prämie
Bauversicherung Plus 2⁄3 der GVB Plus-Prämie

Die Versicherungssumme CHF 100000.– und der  
Prämiensatz 0,34 ‰ führen zu einer Prämie von CHF 34.–.

Beispiel 

Einfamilienhaus in massiver Bauweise mit einer Versiche-
rungssumme von CHF 500 000.– führt bei einer GVB Plus
Top-Deckung zu einer jährlichen Prämie von CHF 270.–

Beispiel 


